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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99101003012000

Leistungsbezeichnung I Leichenpass: Ausstellung

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 4 - Land: Regelung

Quellredaktion Schleswig-Holstein

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Sterbefall (101)

Verrichtungskennung Ausstellung (012)

SDG-Informationsbereich Vorschriften für den Todesfall, einschließlich solcher
über die Überführung der sterblichen Überreste in
einen anderen Mitgliedstaat

Lagen Portalverbund Urkunden und Bescheinigungen (1070200), Todesfall
(1190100)

Einheitlicher
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Ansprechpartner Nein

Fachlich freigegeben am

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal
/?quelle=jlink&query=BestattG+SH+%C2%A7+11&psml
=bsshoprod.psml&max=true
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/
document/jlr-KAGSH2005V15P5
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal
/?quelle=jlink&query=BestattG+SH+%C2%A7+11&psml
=bsshoprod.psml&max=true
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/
document/jlr-KAGSH2005V15P5

Teaser Für die Überführung einer Leiche an einen Ort
außerhalb Schleswig-Holsteins kann ein Leichenpass
erforderlich sein.

Volltext Für die Überführung einer Leiche an einen Ort
außerhalb Schleswig-Holsteins kann ein Leichenpass
beantragt werden.

Ein Leichenpass ist innerhalb Deutschlands nur dann
erforderlich, wenn das Ziel-Bundesland oder ein auf
der Fahrt berührtes Bundesland einen solchen
verlangt. Bei Beförderung von Leichen aus anderen
Ländern der Bundesrepublik Deutschland nach oder
durch Schleswig-Holstein reicht das Mitführen einer
Todesbescheinigung oder einer Sterbeurkunde aus.

Für die Überführung einer Leiche ins Ausland wird ein
Leichenpass benötigt.

Voraussetzung für die Ausstellung eines Leichenpasses
ist, dass die standesamtliche Beurkundung des Todes
vorliegt und die Möglichkeit der Bestattung am
Bestimmungsort nachgewiesen wird.

Der Leichenpass wird mehrsprachig ausgestellt.

Erforderliche Unterlagen • Sterbeurkunde oder Todesbescheinigung,
• Bescheinigung über die ordnungsgemäße Einsargung
durch das Bestattungsunternehmen,
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• solange die Todesbescheinigung nicht den Vermerk
des Standesamtes trägt: Genehmigung der
Gemeindeverwaltung, in deren Bezirk der Sterbefall
eingetreten ist,
• bei Anhaltspunkten für einen nichtnatürlichen Tod
oder bei der Leiche einer unbekannten Person:
Genehmigung der Staatsanwaltschaft oder des
Amtsgerichts.

Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Stelle, ob Sie
eventuell weitere Unterlagen vorlegen müssen.

Voraussetzungen

Kosten

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt An die Gemeinde-, Amts- oder Stadtverwaltung
(Ordnungsamt) des Sterbeortes.

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Mortuary passport: Exhibition, Leichenpass:
Ausstellung
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